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1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des  Unternehmens 
1.1. Produktidentifikator 

 

Ultrazym 100G 
Artikel-Nr. 27700000 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und 
Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung 
Lebensmittelindustrie 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheit sdatenblatt bereitstellt 
Adresse 

Hänseler AG 
Industriestrasse 35 
9101 Herisau 
Telefon-Nr. 0041 (0)71 353 58 58 
E-Mail-Adresse der 
verantwortlichen 
Person für dieses 
SDB 

sdb@haenseler.ch 

1.4. Notrufnummer 
 

Schweiz: 145   /  Ausland : +41 (0)44 251 51 51 

2. Mögliche Gefahren 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) 
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) 

Resp. Sens. 1 H334 

Einstufung gemäß EG-Richtlinien 
Einstufung R42 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Gefahrenpiktogramme 

 
Signalwort 

Gefahr 

Gefahrenhinweise 
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden 

verursachen. 

Sicherheitshinweise 
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 
P285 Bei unzureichender Belüfung Atemschutz tragen. 
P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die 
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das Atmen erleichtert. 
P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 

anrufen. 
P501.3 Entsorgung gemäss Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen 

gesetzlichen Bestimmungen. 

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien 1999/45/EG und 67 /548/EWG 
 

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet. 

Gefahrensymbole 

 
Gesundheitsschädlich 

R-Sätze 
42 Sensibilisierung durch Einatmen möglich. 

S-Sätze 
23 Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett 

vorzeigen). 
60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung 
enthält Polygalacturonase 

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

Polygalacturonase 
CAS-Nr. 9032-75-1 
EINECS-Nr. 232-885-6 
Konzentration >= 10 < 25 % 
Einstufung Xn, R42 

  
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) 

 H334 
  
    

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich Etikett vorzeigen). 

Nach Einatmen 
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung 
zuführen. 

Nach Hautkontakt 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Sofort und lange mit viel 
Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. 

Nach Augenkontakt 
Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und reichlich mit 
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sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat einholen. 

Nach Verschlucken 
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
Alkoholbeständiger Schaum, Wassernebel, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung 

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrü stungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

 

Schutzausrüstung tragen 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
 

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Rein igung 
 

Staubentwicklung vermeiden. Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung 
bringen. Reste mit viel Wasser wegspülen. Für ausreichende Lüftung sorgen. 

7. Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang 
Aerosolbildung vermeiden. Staubbildung vermeiden. Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls 
Absaugung am Arbeitsplatz. Bei Staubbildung Absaugung vorsehen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücks ichtigung von 
Unverträglichkeiten 

Empfohlene Lagertemperatur 
Wert  0.0 - 25 °C 

Anforderung an Lagerräume und Behälter 
Dicht verschlossen, kühl und trocken aufbewahren. 

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persön liche 
Schutzausrüstungen 
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen 
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. 

Atemschutz 
Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. 

Handschutz 
Handschuhe mit langen Stulpen 
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Augenschutz 
Schutzbrille mit Seitenschutz 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und  chemischen Eigenschaften 

 

Form  Granulat 
Farbe weißlich 

10. Stabilität und Reaktivität 
10.5. Unverträgliche Materialien 

 

Keine 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 

Keine 

11. Toxikologische Angaben 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute orale Toxizität 
Spezies Ratte 
LD50 > 2   g/kg 

Subakute, subchronische, chronische Toxizität 
Bemerkung Keine 

12. Umweltbezogene Angaben 
12.1. Toxizität 

Fischtoxizität 
 > 100   mg/l 

Daphnientoxizität 
EC50 > 100   mg/l 

Algentoxizität 
IC50 > 100   mg/l 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Biologische Abbaubarkeit 

Bemerkung Der organische Anteil des Produktes ist biologisch abbaubar. 

13. Hinweise zur Entsorgung 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Entsorgung Produkt 
Entsorgung gemäss Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen. 

Entsorgung Verpackung 
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. 

14. Angaben zum Transport 
Landtransport ADR/RID 
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Kein Gefahrgut 

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee 
Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Seetransport. 

Lufttransport ICAO/IATA 
Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Lufttransport. 

15. Rechtsvorschriften 

16. Sonstige Angaben 
R-Sätze aus Abschnitt 3 

42 Sensibilisierung durch Einatmen möglich. 

H-Sätze aus Abschnitt 3 
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder 

Atembeschwerden verursachen. 

Ergänzende Informationen 
Relevante Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind 
gekennzeichnet mit: *** 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das 
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben 
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. 

 
 


